
Beteiligungserklärung

(§§7a Abs. 1; 15, 15a, 15b GenG)

Bitte diese Erklärung per Post oder Mail an die Genossenschaft (s.u.) senden. Nach der Einzahlung der 
Anteile bestätigen unsere Vorstandsmitglieder auf diesem Formular die Einzahlung der Anteile. Das Original 
erhält das Mitglied auf Wunsch zurück.

Vorname, Name1:________________________________________________________________

Mitgliedsnummer:___________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________

Emailadresse / 
Telefonnummer:________________________________________________________________

erklärt hiermit der Genossenschaft

Gemeinwohl im Tal eG

Kirchstraße 20, 99438 Tonndorf

info@gemeinwohl-im-tal.de

den Erwerb weiterer  __________ Genossenschaftsanteile zu je 250 €, und verpflichtet sich, die nach Gesetz 
und Satzung der Genossenschaft geschuldeten Einzahlungen der Genossenschaftsanteile zu leisten. Der o.g. 
Person ist bekannt, dass gemäß der Satzung keine Nachschusspflicht² besteht. Ferner erklärt sie, ein 
Exemplar der Satzung erhalten zu haben. Die Satzung der Genossenschaft sieht eine Kündigungsfrist von 
mindestens zwölf Monaten vor Schluss des Geschäftsjahres vor. Hiervon habe ich Kenntnis genommen.

Die Einzahlung ist bitte unmittelbar auf folgendes Konto zu überweisen: 

Kontoinhaber: Gemeinwohl im Tal eG

IBAN: DE98 4306 0967 1286 3372 00 BIC: GENODEM1GLS GLS Gemeinschaftsbank eG 
Verwendungszweck: bitte Euren Namen und Anzahl des/r Genossenschaftsanteils/e eintragen

_______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Mitglieds oder der gesetzlichen Vertretung

Vom Genossenschaftsvorstand auszufüllen

Vollständig eingezahlt am___________________________

Unterschriften 
Vorstandsmitglieder_____________________________________________________________

1 1 Bei juristischen Personen, OHG und KG Angabe der Firma, bei anderen Personenvereinigungen deren Bezeichnung oder die vollständigen 
Namen und Adressen sämtlicher Mitglieder (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 GenG)

2 Investierende Mitglieder können im Falle von Verlusten oder einer Insolvenz nicht verpflichtet werden, zusätzliches Geld in die Genossenschaft 

einzuzahlen. 


